
Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft Jugend 2008 am 15/16.12.2007 in Burg Stargard und Wismar 

 

Teilnehmerbogen zur Qualifikation LEM 2008 der 
Altersklassen u10, u12, u14, u16 und u18 

 
Verein:  

Namen der Betreuer:  

Anzahl der Teilnehmer:  

Zeitpunkt der Anreise:  

Anzahl der 
Übernachtungen: 

 

Zimmerwünsche:  

Nur Mittagessen?  

Nr.: Teilnehmer: Altersklasse: Geburtsdatum: Aktuelle DWZ: 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

 

 

Der Meldebogen (auch die zweite Seite) ist per Mail bis zum 02.12.2007 an Christian 

Blume zu schicken! 

 

 



Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft Jugend 2008 am 15/16.12.2007 in Burg Stargard und Wismar 

 

Rechte, Pflichten, Aufgaben des Betreuers bei den Qualifikationen zur 
Landeseinzelmeisterschaften 2008 
 

 

1. Der Betreuer muss volljährig sein. 

2. Ein Verein, der einen oder mehrere Teilnehmer zur LEM entsendet, muss dem/den 

Spieler(n) mindestens einen Betreuer zur Verfügung stellen. 

3. Betreuer tragen  Verantwortung und sind Vorbilder für die Kinder und Jugendlichen. 

Sie haben sich dementsprechend zu verhalten. 

4. Die Betreuer sind verantwortlich für das Verhalten der jeweiligen Spieler. Dies betrifft 

besonders die Kontrolle der Einhaltung der Nachtruhe. 

5. Betreuer haben das Recht, im Namen des betroffenen Spielers gegen Entscheidungen 

des Turnierleiters Protest einzulegen. 

6. Der Betreuer (auch Eltern und Trainer) sind Zuschauer. Gerade in den jüngeren 

Altersklassen der LEM fühlen sich die Teilnehmer regelmäßig durch die Begleitung 

ihrer Gegner und durch ihre eigenen Begleiter unter Druck gesetzt. Auch wenn der 

größte Teil der Betreuer, Trainer und Eltern sich fair und zurückhaltend benimmt, so 

gibt es doch einige Verdächtigungen der Beeinflussung von Partien. Auch das 

Bewusstsein, mehrere Stunden unter Beobachtung der eigenen Begleiter zu spielen, kann 

für die jüngeren Spielerinnen und Spieler eine starke Belastung bedeuten. Der 

Schiedsrichter wird verstärkt dafür sorgen, dass die Einhaltung der sportlichen 

Rahmenbedingungen gerade in den unteren Altersklassen gewährleistet ist. Hierbei ist 

im Zweifelsfall das Interesse der Teilnehmer höher als dasjenige der Zuschauer zu 

bewerten. 

7. Nachtruhe für die LEM ist spätestens 22:00 Uhr. 

8. Rauch- und Alkoholverbot im Spielsaal.  

9. Striktes Alkoholverbot für Betreuer und Spieler (Spieler müssen das 16. Lebensjahr 

vollendet haben) im Zeitraum von 06:00 – 21:00 Uhr. Für die Teilnehmer unter 16 

Jahren gilt das Alkohol- und Rauchverbot für den gesamten Zeitpunkt der LEM. 

10. Absolutes Verbot von illegalen Drogen während der LEM. Zuwiderhandlungen werden 

mit Ausschluss aus dem Turnier bzw. Verweisung aus dem Spielsaal geahndet. 

11. Mobiltelefone von Spielern haben während der Spielrunden komplett ausgeschaltet zu 

sein. Für Mobiltelefone von Betreuern gilt diese Regelung nur im Spielsaal. 

 

 

Die oben aufgeführten Hinweise haben der Betreuer und der Jugendwart zur 
Kenntnis genommen und versichern deren Umsetzung. 

 (Bitte fügen Sie ein X in den Rahmen ein, um die Kenntnisnahme und Umsetzung der Hinweise zu bestätigen.) 

 


